




Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Vereins
REHA-MED- Dabei sein durch Sport, Mettmann/Düsseldorf e.V.

Die Aktivitäten des Vereins REHA-MED-Dabei sein durch Sport, Mettmann/Düsseldorf e.V. sind in der Vereinssatzung in der aktuellen Fassung vom 06.03.2006 geregelt. Der Verein ist eingetragen 
im Vereinsregister beim Amtsgericht Solingen unter VR 1772.
Zur Aufrechterhaltung eines geordneten Geschäftsbetriebes bedarf es ergänzend zu den Satzungsbestimmungen der nachfolgenden Regeln:

Mitgliedschaft: Die Teilnahme am Angebotsbetrieb des Vereins REHA-MED ist nur nach vorheriger Ausfüllung und Abgabe des Anmeldeantrags zu den Kursen oder zu den Reha-Sportangeboten möglich. Nur bei Vorlage dieses Beleges sind die Voraussetzungen für die Mitversicherung bei der Sporthilfe e.V. erfüllt. 
Mitglieds- und Kursbeitrag: Die aktuelle Höhe der Beiträge zur Sportangebotsteilnahme, zu der Voll- oder Kurzzeitmitgliedschaft werden auf die jeweiligen Sportangebote und die Kurszeiträume abge-stimmt, sind kosten- und laufzeitorientiert und richten sich nach dem Zeitpunkt des Eintritts in den Verein. Sie erfahren Sie im Halbjahresüberblick in der Geschäftsstelle (Ansprechpartnerin: Elke Flockenhaus, Am Mühlenbusch 28, 42781 Haan, Tel./Fax: 02129 58734). Eine Vollmitgliedschaft kann als aktives Mitglied sowie als passives Mitglied erfolgen. Eine Kurzzeitmitgliedschaft ist grund-sätzlich eine aktive Mitgliedschaft und bezieht sich nur auf einen gewählten jeweiligen Kurs. Bei den Reha-Sportangeboten mit ärztlicher Verordnung ist eine Mitgliedschaft zwar nicht zwingend erforderlich, diese wird auf Grund der Rahmenvereinbarung zwischen den Kostenträgern und dem BSNW ausdrücklich empfohlen. 
Beitrags-/Gebührenentrichtung: Die Beiträge zu den Reha-Sportangeboten, zur freiwilligen Mitgliedschaft und zur Voll- und Kurzzeitmitgliedschaft sind im Voraus für die gewählten Sportange-bote (viertel- oder halbjährig) oder die Kurszeiträume zu zahlen. Eine befristete Befreiung von der Zahlung der Mitgliedsbeiträge kann bei einer attestierten Ausfalldauer (ärztliches Attest, Mutter-schaftspass, Bescheinigung Rehabilitationsaufenthalt, etc.) beantragt werden. Bei der erstmaligen Anmeldung zu den Sportangeboten und Kursen fällt eine einmalige Bearbeitungs- und Anmelde-gebühr von 15,-€ an. Grundsätzlich erfolgt die Zahlung der Beiträge im Lastschrifteinzugsverfahren zum Beginn der Reha-Sportangebote und der Mitgliedschaft in einer Summe für den gewählten Kurszeitraum oder das Halbjahr. Die Kosten der Rücklastschrift trägt der Verursacher. Bei erneuter Lastschrift wird ein Rücklastschriftentgelt von 4,50 € berechnet. Anmeldungen zu den jeweiligen Sportangeboten sowie Kursen sind verbindlich und können vom Teilnehmer nur mit der Folge der Beitragserstattung storniert werden, wenn eigenständig entweder ein Nachrücker gefunden wird oder im Voraus ein ärztliches Attest über die Nicht-Sportfähigkeit im entsprechenden Zeitraum vorliegt.
Vereinsaustritt, Vereinsausschluss: Die Beendigung der Mitgliedschaft und die Teilnahme an Reha-Sportangeboten muss schriftlich formlos erfolgen und ist mit einem Monat Frist zum 30.06. bzw. 31.12. eines jeden Jahres möglich. Die Kurzzeitmitgliedschaft ist grundsätzlich für den jeweiligen Kurs befristet. Vereinsausschluss erfolgt bei groben Verstößen gegen die Satzung oder Hausordnung 
sowie bei uneinbringlichen Beitrags- bzw. Gebührenverpflichtungen.
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